
Der Stadtrat der Grol?en Kreisstadt Traunstein gibt sich aufgrund des Artikel 45 Absatz 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in derjeweils gü!tigen Fassung, folgende
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A. Die Stadtratsmitglieder, Organe und ihre Aufgaben

I. Die Stadtratsmitglieder

§ 1. Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse

(1) Stadtratsmitglieder uben ihre Tatigkeit ehrenamtlich nach ihrer frelen, nur durch die

Rücksicht auf das offentliche Wohi bestimmten Uberzeugung aus und sind an Auf-

trage nicht gebunden.

(2) Für die aligemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorg -

falts - und Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen per-

sönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Anspruchen Dritter, Ablehnung, Nieder-

legung und Verlust des Amtes) gelten die Artikel 48 Absatz 1, Artikel 20 Absatz 1 mit

3, Artikel 56a, Artikel 49, 50, 48 Absatz 3 GO sowie Artikel 47 bis Artikel 49 Ge-

meinde- und Landkreiswahlgesetz.

(3) 1Zur Vorbereitung von Tagesordnungspunkten der nachsten Sitzung erhalt jedes

Stadtratsmitglied nach vorheriger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die
entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Grunde der Geheimhaltung nicht ent-

gegenstehen. 2Stadtratsmitglieder haben em Recht auf Akteneinsicht, wenn sie vom

Stadtrat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. 3Das Verlangen

zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Oberburgermeister geltend zu machen.

§ 2. Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) 1DerVerschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Doku-

mente sind so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen

sind. 21m Umgang mit soichen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder Ge-
heimhaltungsinteressen und den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die
Tatigkeit als Stadtratsmitglied nicht mehr benotigt, sind sie zurückzugeben oder da-

tenschutzkonform zu vernichten bzw. zu Iöschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Stadtrat.

2Eine Veroffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen

durch Stadtratsmitglieder ist nur zulassig, wenn der Oberbürgermeister und der

Stadtrat unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Un-

terlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach

keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veroffentlichung von Beschlussvorlagen und

weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentiichen Sitzungen ist nicht zulassig.

(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden

und Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem Oberbürgermeister
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schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Elniadungen im Sinne des

§ 28 ubersandt bzw. von der Antrage im Sinne des § 29ff versandt werden.

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit

durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefahrdet und der Sitzungsverlauf

nicht gestort wird. 2Fur die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtrats-

mitglieder gilt § 24 Absatz 2 entsprechend.

§ 3. Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) 1Stadtratsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen

zusammenschIie1en. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 3Die
Bildung und Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellver-

tretung sind dem Oberburgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Stadtrat.

4Satz 3 gilt entsprechend für während der Wahlzeit eintretende Anderungen des

Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Artikel 33 Absatz 3 GO).

(2) 1Einzelne Stadtratsrnitglieder und kleine Gruppen oder Fraktionen, die aufgrund ih-

rer eigenen Stärke keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, konnen

sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschlieaen

(Ausschussgemeinschaften; Artikel 33 Absatz 1 Satz 5 GO). 2Absatz 1 Satz 3 gilt

entsprechend.

§ 4. Referate

(1) 1Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen Be-

schluss einzelnen seiner Mitg!ieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bear-

beitung zuteilen und sie insoweit mit der Uberwachung der gemeindlichen Verwal-

tungstatigkeit betrauen (Artikel 46 Absatz 1 Satz 2, Artikel 30 Absatz 3 GO). 2Stadträte
die mit einem Referat betraut wurden, haben sich personlich über die ihnen anver-

trauten Aufgaben regelma1ig und laufend zu unterrichten und dem Oberbürgermeis-

ter, dern Stadtrat oder dem zustandigen Ausschuss zweckdienliche Malnahmen vor-

zuschlagen bzw. entsprechende Antrage zu stellen. 3Sie sollen in geeigneter Weise

dem Stadtrat einmal im Kalenderjahr einen Bericht über ihre Tatigkeit erstatten.

(2) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtratsmitglieder nur berechtigt,

soweit ihnen der Oberbürgermeister rn Rahmen der Geschaftsverteilung nach AnhO-

rung der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen einzelne seiner Befugnisse

( 15, § 17 bis 20) übertragt (Artikel 39 Absatz 2 GO).

(3) 1Stadtratsmitglieder, die eine Tatigkeit nach Absatz 1 oder 2 ausüben, haben em
Recht auf Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Das Verlangen zur Ak-

teneinsicht ist gegenüber dem Oberbürgermeister geltend zu machen.
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(4) Fur folgende Aufgabenbereiche werden Referate gebildet:

Bauhof und Abwasserbeseitigung

Digitalisierung
¯ Familien, Kinder und Senioren
¯ Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Heimatpflege und Brauchtumserhalt
Jugend

¯ Kunst und Kultur
Marktwesen, Tourismus und Veran-
staltungen

Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen, Inklusion
Schulen
Schwimmbad und Freizeitangebot

¯ Soziales, Migration und Asyl

Sport und Ehrenamt
Stadtentwicklung, I nfrastruktur und
Mobilität

¯ Stadtepartnerschaften
¯ Stadtgartnerei, Waldfriedhof und Forst
¯ StadtischerWohnungsbau und Immo-

bilienmanagement

Stadtwerke
¯ Umwelt, Regionalitat und Nachhaltig-

keit
Wirtschaftliche Entwicklung und Unter-

nehmen

§ 5. Rechtsstellung der berufsmal3igen Stadtratsmitglieder

1Die berufsma1igen Stadtratsmitglieder haben in Angelegenheiten ihres Aufgabengebiets

Antragsrecht und beratende Stimme (Artikel 40 Satz 2 GO). 2Weichen sie beim Vortrag im

Stadtrat von der Auffassung des Oberburgermeisters ab, haben sie darauf ausdrücklich
hinzuweisen.

II. Der Stadtrat

§ 6. Zuständigkeit im Ailgemeinen

(1) Der Stadtrat beschlieat über alle Angelegenheiten des eigenen und des Ubertragenen

Wirkungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschliel!enden Ausschüssen übertra-
gen sind oder aufgrund Gesetzes bzw. Ubertragung durch den Stadtrat in die Zustän-

digkeit des Oberburgermeisters faHen.

(2) 1Der Stadtrat ubertragt die in § 11 Absatz 1 genannten Angelegenheiten beschIieLen -

den Ausschussen zur selbststandigen Erledigung und in § 11 Absatz 2 genannten

Angelegenheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vorbereitung der Stadtratsent-
scheidungen. 2Er kann sich die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbehal -

ten, wenn das die Bedeutung derAngelegenheit erfordert; § 12 bleibt unberührt.

§ 7. Aufgabenbereich des Stadtrats

Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zustandig:
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1. die Beschlussfassung zu Bestands oder Gebietsanderungen der Gemeinde und zu
Anderungen des Namens der Gemeinde oder eines Gemeindeteils (Artikel 2 und 11

GO)

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung

des Ehrenburgerrechts (Artikel 16 GO), des Ehrenringes und besonderer Auszeich-
nungen

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Auf-
gaben an diese (Artikel 32, 33 GO)

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Ang&egenheiten nach Artikel 37 Absatz 1

Satz 2 GO

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Stadtratsmitg!ieder (Artikel 46 Absatz 1 Satz 2

GO)

6. die Wahien (Artikel 51 Absatz 3 und 4 GO), die Wahi berufsma1iger Stadtratsmitglie-

der (Artikel 40 GO) und weiterer Burgermeister und Burgermeisterinnen (Artikel 35
GO)

7. die Beschlussfassung uber Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Gemeinde der
Genehmigung bedarf

8. den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen (Ar-
tikel 23 GO)

9. die Beschlussfassung uber die ailgemeine Regelung der Bezuge der Gemeindebe-
diensteten und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche An -

gelegenheiten der Burgermeister und der berufsmaaigen Stadtratsmitglieder, soweit
nicht das Gesetz uber kommunale Wahlbeamte oder das Bayerische Disziplinargesetz

etwas Anderes bestimmen

10. die Beschlussfassung uber die Haushaltssatzung und uber die Nachtragshaushaltssat-
zungen (Artikel 65 und 68 GO)

11. die Beschlussfassung uber den Finanzplan und das Investitionsprogramm (Artikel 70

GO)

12. die Feststellung der Jahresrechnung und die Beschlussfassung uber die Entlastung
(Artikel 102 GO)

13. die Entscheidungen im Sinne von Artikel 96 Absatz 1 Satz 1 GO uber städtische Un-
ternehmen hinsichtlich

a) Errichtung, Ubernahme und wesentliche Erweiterung städtischer Unternehmen
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b) Anderung der Rechtsform oder der Aufgaben städtischer Unternehmen

c) unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Stadt an Unternehmen

d) ganzliche oder teilweise Verau1erung städtischer Unternehmen oder Beteiligungen,

e) Auflosung von städtischen Unternehmen (Artikel 86 if GO)

14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Ubrigen gesetzlich vorbehaltenen

Angelegenheiten (Artikel 88 GO)

15. die Bestellung und die Abberufung des Leiters des Rechnungsprufungsamts, seines

Stellvertreters und der Prufer (Artikel 104 Absatz 3 GO), die Erteilung besonderer Prüf-

auftrage an das Rechnungsprufungsamt und die Bestellung des AbschlussprUfers (Ar-

tikel 104 und 107 GO); die Bestellung des Kassenverwalters und seines Stellvertreters

(Artikel 100 Absatz 2 GO)

16. die Entscheidung uber die Zulassigkeit eines Burgerbegehrens (Artikel 18 a Absatz 8

GO) und die Durchfuhrung eines Burgerentscheids (Artikel 18 a Absatz 2, Absatz 10

GO)

17. die Behandlung von Empfehlungen der Burgerversammlung (Artikel 18 Absatz 4 GO)

18. die aligemeine Festsetzung von Gebuhren, Tarifen und Entgelten

19. die Regelung der Benutzung öffentlicher Einrichtungen

20. die Beschlussfassung uber die Beteiligung an kommunalerArbeitsgemeinschaften und

Partnerschaften, den Abschluss von Zweckvereinbarungen, die Grundung von Zweck-

verbänden und gemeinsamen Kommunalunternehmen; die Mitgliedschaft in sonstigen

Organisationen und juristischen Personen des oifentlichen oder privaten Rechtes, so-

wie der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Gemeinde

in soiche Vereinigungen

21. die grundsatzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, wie der Bauieitpla-

nung (Flachennutzungsptanung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung, der Land -

schaftsplanung und der Landesplanung, der Gewasserplanung und gemeindeubergrei -

fender Planungen und Projekte

22. der Abschluss von stadtebaulichen Vertragen und ErschIie(ungsvertragen

23. die Aufstellung, Anderung und Aufhebung von BaueitpIanen und städtebaulichen Sat-

zungen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 BauGB sowie den Erlass von Verände-

rungssperren, insbesondere für die Festlegung von Sanierungsgebieten nach § 136

ff BauGB, für die Durchführung von städtebaulichen EntwickIungsmaFnahmen nach §

165 if BauGB

24. die Durchführung eines Umlegungsverfahrens nach den § 45 if oder 80 if BauGB
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25. die Widmung und Namensgebung von Straaen, Schulen und Offent!ichen Einrich-

tungen

26. Angelegenheiten der Geschaftsordnung und der Gemeindeverfassung, insbesondere

die Bildung und Auflosung von Ausschussen (Artikel 32 Absatz 5 GO)

27. die Nachprufung der Beschlusse beschHe1enderAusschUsse (Artikel 32 Absatz 3 GO)

28. die Bestimmung weiterer Stellvertreter des Oberburgermeisters (Artikel 39 Absatz 1

Satz 2 GO)

29. die Beschlussfassung uber die Niederlegung oder den Verlust des Stadtratsmandats
und des Amtes elnes Referenten (Artikel 19, 48 Absatz 3 GO)

30. die Bestellung und die Abberufung des Datenschutzbeauftragten (Artikel 37 DSGVO)

31. im Ubrigen alle Angelegenheiten von grundstzlicher Bedeutung die Stadt ( 6 Absatz

2 Satz 2).

Ill. Die Ausschüsse

§ 8. Bildung, Vorsitz, Auflösung

(1) 11n den Ausschussen nach § 2 der Satzung zur Regelung von Fragen des ortlichen

Gemeindeverfassungsrechts sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Grup-

pen unter Berucksichtigung von Ausschussgemeinschaften gema1 ihren Vorschlä-
gen nach dem Verhaltnis ihrer Starke vertreten (Artikel 33 Absatz 1 Satz 2 GO). 2Die
Sitze werden nach dem Verfahren Sainte-Lague/Schepers verteilt. 3Dabei wird die

Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft nach-
einander so lange durch 1, 3, 5, 7 und so weiter geteilt, bis so viele Teilungszahlen

ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind. 4Jeder Fraktion, Gruppe oder

Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so oft em Sitz zugeteilt, wie

sie jeweils die hochste Teilungszahl aufweist. 5Haben Fraktionen oder Gruppen den
gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die groFere Zahl der bei
der Stadtratswahl auf die Wahlvorschlage der betroffenen Parteien oder Wähler-

gruppen abgegebenen Stimmen; bel Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft ent-

scheidet das Los. 6Wird durch den Austritt oder Ubertritt von Stadtratsmitgliedern

das ursprungliche Stärkeverhältnis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Grup-

pen verandert, so sind diese Anderungen nach den Sätzen 2 bis 4 auszugleichen;

haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen

Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 7Das in Satz 2 festge-

legte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Sitzverteilung im Einzelfall zu einer
Uberaufrundung einer Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft zu Lasten ei-

ner anderen fuhrt und diese Uberaufrundung durch alternative Verfahren (Hare-Nie-
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meyer oder d'Hondt) vermieden wird, ohne dass jene Verfahren zu einer Unterre-

prasentation andererFraktionen, Gruppen oderAusschussgemeinschaften in Bezug

auf deren rechnerische Sitzanteile fuhren. 8Eine Uberaufrundung im Sinne von

Satz 7 liegt vor, wenn das Berechnungsverfahren bei einer Fraktion, Gruppe oder

Ausschussgemeinschaft eine Aufrundung urn mehr als 0,99 der dieser nach der

strengen Proportionalberechnung zustehenden Anzahl der Ausschusssitze bewirkt

oder bewirken kann. °Bei Anwendung des alternativen Verfahrens nach Hare-Nie-

rneyer wird die Zahi der Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-

meinschaft mit der Zahi der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch

die Gesarntzahl der Stadtratssitze geteilt; jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-

meinschaft erhält zunachst so viele Sitze, wie ganze Zahien auf sie entfallen; die

weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der hochsten Zahlenbruch-

teile, die sich bei der Berechnung ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Aus-

schussgemeinschaften zu verteilen. 10Bei Anwendung des alternativen Verfahrens

nach d'Hondt wird die Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Aus-

schussgemeinschaft nacheinander so lange durch 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt,

bis so viele Teilungszah!en ermittelt sind, wie Ausschusssitze zu vergeben sind; je-

der Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft wird sodann der Reihe nach so

oft em Sitz zugeteilt, wie sie jeweils die höchste Teilungszahl aufweist.

(2) Fur die Mitglieder eines Ausschusses werden für den Fall ihrer Verhinderung je Frak-

tion Stellvertreter in einer bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.

(3) 1 Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der Oberbürgermeister, eine seiner Steliver-
treterinnen bzw. seiner Stellvertreter oder em vom Oberbürgermeister bestimmtes
Stadtratsmitglied (Artikel 33 Absatz 2 Satz 1 GO). 21st die den Vorsitz überneh-

mende Person bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die

Dauer der Ubertragung den Sitz im Ausschuss em (Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 GO).

(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit auflOsen (Artikel 32 Absatz 5 GO); das gilt

nicht für Ausschüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

§ 9. Vorberatende Ausschüsse und beschIieIende AusschUsse

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertragenen Gegenstande

für die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen Be -

schlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet

mehrerer vorberatender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zu-
sammentreten.

(2) Beschlieflende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten

selbststandig anstelle des Stadtrats.
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§ 10. Verteilung derAufgaben zwischen Organen

(1) Folgende Angelegenheiten werden entsprechend der Tabelle dem jeweiligen Aus -

schuss in dessen Aufgabenbereich oder dem Oberburgermeister gemaa Artikel 37

Absatz 2 GO ubertragen bzw. verbleiben beim Stadtrat:2

Oberbürciermeister Fachausschuss Stadtrat

1. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

a) Abschluss, Aufhebung und Anpassung

von Vertragen und sonstiger Rechtsge- bis 90.000 � bis 180.000 � uber 180.000 �

schäfte

b) Nachtrage zu Vertragen und Rechtsge-

schaften, die einzeln oder zusammen die
bis 30.000 � bis 60.000 � Uber 60.000 �

ursprUnglich vereinbarte Auftragssumme

erhOhen, insgesamt

c) im VollzuQ zwinqender Rechtsvorschrif-

ten, Bewirtschaftung des Haushalts (in-

terne Verrechnungen etc.) und im Rah -

unbegrenzt
men von Richtlinien des Stadtrats, in de-

nen die Leistungen nach Voraussetzung

und HOhe festgelegt sind

d) im Ubrigen
bis 90.000 � bis 180.000 � Uber 180.000 �

2. Personal, Sozial- und Versorgungsan-

gelegenheiten3 insbesondere Einstellung,
bis A 8 / EG 8 bis A 13 I EG 13 ab A 14 / EG 14

Beforderung bzw. Hohergruppierung, Ru-

hestandsversetzung, Altersteilzeit und

Entlassung

3) Soweit dLese n]cht dem OberbUrgermeister nach i6 as Dienstvorgesetzter obliegen, werden sie nach Artike 3 Absatz i

Satz a GO vom Stadtrat auf den Hauptausschuss Ubertragen (Artikel Absatz aSatz 2 GO).
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Oberburgermeister Finanzausschuss Stadtrat

3. Erlass, Niederschlaqung, Stundunqen

und Aussetzung der Voliziehung

a) Erlass bis 40.000 � Uber 40.000 �

b) Niederschlagunq bis 40.000 � Uber 40.000 �

c) Aussetzunq der Voliziehung bis 40.000 � Uber 40.000 �

d) Gewahrung von Ratenzahiung bis 40.000 � Uber 40.000 �

e) Stundung

bis 2 Jahre bis 60.000 � Uber 60.000 �

Uber 2 Jahre bis 40.000 � Uber 40.000 �

4. Genehmigung von uberpIanma1igen

Ausgaben (Haushaltsansatz gebildet) bis 40.000 � bis 120.000 � Uber 120.000 �

5. Genehmigung von auferpIanmafigen

Ausqaben (kein Haushaltsansatz gebil-
bis 40.000 � bis 120.000 � Uber 120.000 �

det)4

6. Anordnung und Aufhebung5 elner haus-

haltswirtschaftlichen Sperre bis 90.000 � bis 180.000 � Uber 180.000 �

7. GrundstUcksanqelegenheiten

a) Verfugungen Uber unbewegliches Ver-

mogen oder Rechten daran (Verau0e- bis 90.000 � Uber 90.000 �

rung, Erwerb, Belastung)

b) Erklarungen Uber dingliche Rechte
bts 90.000 � Uber 90.000 �

4) Soweit ste unabweisbar sind und die Deckung gewahrleistet ist (Artikel 66 Absatz lSatz aGO).
5) Soweit durch das jeweilige Organ selbst angeordnet oder rn Haushaltsplan bereits enthalten.
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Oberburaermeister Fachausschuss Stadtrat

8. Gewhrung von ZuschUssen im Einzel -

fall bis 40.000 � bis 80.000 � Uber 80.000 �

9. Annahme und Ausschlagung von Zu-

wendungen von Todes wegen (Testa -

mente, Vermächtnisse etc.) sowie unter
bis 10.000 �

Lebenden (Schenkungen, Spenden, Spon-

soring etc.)

10. In Rechts- und VerwaltungsangeIeqen-

heiten, die Behand lung von Rechtsbehel -

fen, die Abgabe von Prozesserkiarungen

(Klageerhebung und -RUcknahme), Ab-
bis 90.000 �6

schiuss von Vergletchen und die Eanlegung

von RechtsmitteIn, sowie die Beauftragung

von ProzessbevolImchtigten, abhang ig

vom voraussichtlichen Streitwert

Uber 10.000 �

Uber 90.000 �

(2) BezugsgroRe derWertgrenzen nach ist derjeweiIige voraussichtIiche Gegenstandswert

im EinzelfaII. Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung der Zeitraum ma17-
geblich, für den die rechtIiche Bindung bestehen soil; ist dieser Zeitraum nicht bestimm -

bar, so ist der funffache Jahresbetrag anzusetzen.

§ 11. Aufgabenbereiche der AusschUsse im Ubrigen

(1) Es wurden foigende beschIie1ende Ausschüsse mit nachstehenden Aufgabenbereichen
- soweit nicht der Oberbürgermeister oder der Stadtrat entscheidet - gebildet:

1. Ausschuss für Finanzen und Beteiiiquncen

Der Ausschuss eriedigt die foigenden Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche, em -

schiie1Iich der Entscheidung über die Verwendung der entsprechenden Haushaitmit-
tel. Dabel geiten die in § 10 Absatz 1 genannten Wertgrenzen:

a) Finanz- und Steuerwesen
b) Grundsätze für Geidaniagen, für Kreditaufnahmen und für die Zinssicherung

c) Grundstücke, immobilien und Liegenschaften

d) städtisch verwaitete Stiftungen

e) wirtschaftIiche Angelegenheiten der Beteiiigungen

f) Wirtschaftsforderung

6) FUhrung von Passivprozessen (Stadt Traunstein als Beklagte) unbegrenzt.
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2. Ausschuss für Planung, Bauen und Diqitalisierung

Der Ausschuss erledigt die folgenden Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche, em-

schliel?lich der Entscheidung über die Verwendung der entsprechenden Haushaitmit-
tel. Dabei gelten die in § 10 Absatz 1 genannten Wertgrenzen:

a) in bauaufsichtlichen Verfahren bei Vorhaben von besonderer städtebaulicher Be -

deutung, die das Stadtbild wesentlich verändern konnen, die mit bedeutenden pla-

nungsrechtlichen Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen verbunden sind, für
die der erstmaligen Feststellung der Planreife eines Bebauungsplans bedurfen, bei
denen Stellplatze in bedeutendem Umfang7 abzulOsen sind, bei denen mit wesent-

lichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zu rechnen ist oder
die erhebliche Verbindlichkeiten auslOsen kOnnen

b) in denkmalrechtlichen Verfahren bei Vorhaben an bedeutsamen und/oder das

Stadtbild pragenden Baudenkmalern und zur Herstellung des Benehmens mit der
Stadt bei der Aufnahme von Baudenkmalern und Bodendenkmälern in die Denk-
malliste

c) Breitband- und Mobilfunk
d) Digitale Anwendungen, Kommunikation und eGovernment
e) Grundsätze des Wohnungsbaus

f) Kommunaler StraRen- und Kanalbau
g) Stàdtische BaumaRnahmen
h) Stadtplanung und Stadtentwicklung

i) Angelegenheiten des Bauhofs (einschlielllich Gartnerei etc.)

3. Ausschuss für Familie, Bildung und Soziales
Der Ausschuss erledigt die folgenden Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche, em -

schlieF3lich der Entscheidung über die Verwendung der entsprechenden Haushaitmit-
tel. Dabei gelten die in § 10 Absatz 1 genannten Wertgrenzen:

a) Bildung, einschIiellich Erwachsenenbildung und Bücherei
b) demographische Entwicklung, Integration und Migration und Asyl

c) Kinder, Jugend und Generationen
d) Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Inklusion
e) Obdachlosigkeit

f) Ortliches Gesundheitswesen
g) Schulen und Kindertageseinrichtungen, einschIieIIich SchülerbefOrderung
h) Senioren und Familien
i) Aktion ,,Die im Dunkeln sieht man nicht"

4. Haupt- und Personalausschuss
Der Ausschuss erledigt die folgenden Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche, em -
schliel?lich der Entscheidung über die Verwendung der entsprechenden Haushaitmit-
tel. Dabei gelten die in § 10 Absatz 1 genannten Wertgrenzen:

7 In der Regel be mehr ale 20 Stel[p[atzen.
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a) Offentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Melde- und Standesamtswesen,

einschlie(lich Bestattungswesen, Waldfriedhof, Marktwesen einschlie1lich Wochen-

markt, verkaufsoffene Sonntage, Volksfeste, Gewerbewesen

b) Personal-, Sozial- und Versorgungsangelegenheiten im Allgemeinen, insbesondere

Grundsatzfragen der Personalwirtschaft und des Stellenpians

C) Personal-, Sozial- und Versorgungsangelegenheiten in Einzelfällen, insbesondere

betreffend Umzugskosten, Altersteilzeit, Sonderurlaub, Teilzeit, Dienstunfalle und

ihre Folgen, Versetzungen in den Ruhestand, Begrundung von Dienst- und Arbeits-

verhältnissen, sowie deren Beendigung, Entgelte

d) Personenbezogene Entscheidungen, zu denen die Stadt in sonstiger Weise berufen

ist, insbesondere Bestatigung der Feuerwehrkommandanten, die SchOffenwahl

e) Verwendung von kommunalen Hoheitszeichen durch Dritte

5. Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Nachhaltiqkeit

Der Ausschuss erledigt die folgenden Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche, em -

schlie1lich der Entscheidung über die Verwendung der entsprechenden Haushaltmit-

tel. Dabei gelten die in § 10 Absatz 1 genannten Wertgrenzen:

a) Abfallwirtschaft und Immissionsschutz
b) Boden- und Gewasserschutz
c) Forderung des okonomisch-okologisch-sozialen Ausgleichs, insbesondere Schonen -

der Umgang mit Ressourcen, Energieeinsparung und verantwortungsvollem Kon -

sums
d) innerstadtische Mobilitätsplanung,

e) kommunaler Klimaschutz

f) Land- und Forstwirtschaft, einschlie1lich der Jagd

g) Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz
h) öffentlicher Personennahverkehr
i) stadtische Grunanlagen und Kleingarten

6. Ausschuss fur Kultur und Sport

Der Ausschuss erledigt die folgenden Angelegenheiten bzw. Aufgabenbereiche, em -

schlieIllich der Entscheidung uber die Verwendung der entsprechenden Haushaltmit-

tel. Dabei gelten die in §10 Absatz 1 genannten Wertgrenzen:

a) Archiv und Galerie
b) Freizeit und Erholung,

c) Gemeinschafts- und Heimatpflege

d) Kunst und Kultur, einschlieRlich Errichtung, Anderungen und Entfernung von Kunst-

werken im Offentlichen Raum
e) Sport und Vereine

f) Stadtepartnerschaften
g) Tourismus und Fremdenverkehr
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7. FERENAUSSCHU

1Der Ferienausschuss erledigt während der Ferienzeit alle Angelegenheiten, für die

sonst der Stadtrat oder em (beschlieaender) Ausschuss zustandig ist. 2Aufgaben, die

nach §7 der Beschlussfassung des Stadtrats vorbehalten sind, soil der Ferienaus-

schuss nur erledigen, wenn sie nicht ohne Nachteil fur die Beteiligten, fur die Stadt

oder fur die Allgemeinheit bis zum Ende der Ferienzeit aufgeschoben werden können.

3Der Ferienausschuss ist nicht zustandig fur Angelegenheiten, die kraft Gesetzes von

besonderen Ausschussen wahrgenommen werden müssen. 4Die Ferienzeit ent-

spricht den aligemeinen Sommerschulferien in Bayern und beginnt mit deren ersten

Tag und endet mit deren letzten Tag der Sommerschuiferien.

(2) Folgende Ausschüsse kOnnen in nachstehenden Angelegenheiten vorberatend tatig

sein:

1. RECHNUNGSPRUFUNGSAUSSCHUSS:

1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung und die Jahresab-

schlüsse der Eigenbetriebe mit kaufmännischem Rechnungswesen (örtliche Rech-

nungsprufung, Artikel 103 Absatz 1 GO). 2Das Rechnungsprüfungsamt ist umfassend

als Sachverstandiger einzubeziehen (Artikel 103 Absatz 3 Satz 2 GO).

2. Ausschuss für Finanzen und Beteiliqunqen:

In folgenden Angelegenheiten des Stadtrats: § 7 Nm. 10- 14 und Nm. 17- 18.

3. Ausschuss für Planunq, Bauen und Diqitalisierunq:

In folgenden Angelegenheiten des Stadtrats: § 7 Nr. 1 und Nm. 21 bis 25.

4. Haupt- und Personalausschuss:

In allen anderen Angelegenheiten des Stadtrats: gem. § 7.

§ 12. Nachprüfung von Beschlüssen

(1) 1Die Entscheidungen beschlieRender Ausschusse stehen unbeschadet Artikel 88 GO

unter dem Vorbehalt der Nachprufung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprüfung muss nach

Artikel 32 Absatz 3 GO erfolgen, wenn der Oberbürgermeister oder eine seiner Stellver-

treterinnen bzw. seiner Stellvertreter im Ausschuss, em Drittel der stimmberechtigten

Ausschussmitglieder8 oder em Viertel der Stadtratsmitglieder9 die Nachprüfung durch

den Stadtrat beantragt.

8)4 Mitglieder des Ausschusses.
Mitglieder des Stadtrats.
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(2) 1Der Antrag muss schriftlich, spatestens eine Woche nach der Ausschusssitzung beim

Oberburgermeister eingehen. 2Soweit Beschlusse die Rechte Dritter berühren, werden

sie erst nach Ablauf einer Frist von elner Woche wirksam.

§ 13. Rechnungsprüfung

1Das Rechnungsprufungswesen wird durch das Rechnungsprufungsamt und den Rechnungs-

prufungsausschuss gewahrleistet. 2Besondere Auftrage zur Prufung konnen dem Rechnungs-

prufungsamt nur yam OberbUrgermeister oder vom Stadtrat erteilt werden. 3Den Vorsitz rn

Rechnungsprufungsausschuss führt em vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied (Artikel

103 Absatz 2 GO). 3Die Sitzungen des Rechnungsprufungsausschusses finden nichtöffentlich

statt.

IV. Der Oberburgermeister

§ 14. Vorsitz im Stadtrat, Volizug der BeschlUsse

(1) 1Der Oberburgermeister fuhrt den Vorsitz im Stadtrat (Artikel 36 GO). 2Er bereitet die

Beratungsgegenstande var und beruft die Sitzungen em (Artikel 46 Absatz 2 GO). 31n
den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und

Ubt das Hausrecht aus (Artikel 53 Absatz I GO).

(2) 1Der Oberburgermeister vollzieht die BeschlUsse des Stadtrats und seiner Ausschüsse

(Artikel 36 GO). 2Uber Hinderungsgrunde unterrichtet er den Stadtrat oder den Aus-

schuss unverzUglich.

(3) 1HäIt der Oberburgermeister Entscheidungen des Stadtrats oder eines beschIie1.enden

Ausschusses für rechtswidrig, verstandigt er den Stadtrat oder den Ausschuss von sei-

ner Auffassung und setzt den Volizug varlaufig aus. 2Wird die Entscheidung aufrecht-

erhaiten, führt er die Entscheidung der RechtsaufsichtsbehOrde herbei (Artikel 59 Absatz

2 GO).

§ 15. Leitung der Stadtverwaltung

1Der Oberburgermeister leitet und verteilt im Rahmen der Geschaftsordnung die Geschafte
(Artikel 46 Absatz 1 GO). 2Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den weiteren Burgermeis-

terinnen oder Bürgermeistern, nach deren Anhorung auch einern Stadtratsrnitglied und in den

Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Bediensteten der Gemeinde ubertragen (Artikel

39 Absatz 2 GO). 3GeschäftsverteiIung und Regelungen zu Befugnissen soflen ubereinstim -

men.

§ 16. Dienstaufsicht, Verpflichtung zur Geheimhaltung

(1) Der Oberburgermeister führt die Dienstaufsicht uber die Beamten und Beschaftigten der

Gemeinde und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenuber den Gemeinde-

beamten aus (Artikel 37 Absatz 4, Artikel 43 Absatz 3 GO).
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(2) 1Der Oberburgermeister verpflichtet die weiteren Bürgermeister und Burgermeisterinnen

schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse der Sicherheit oder

anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ihrer Lander Unbefugten nicht

bekannt werden durfen. 21n gleicher Weise verpflichtet er Stadtratsrnitglieder und Ge-
meindebedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst werden (Artikel

56a GO).

§ 17. Einzelne Aufgaben als Leiter der Verwaltung

(1) Der Oberburgermeister erledigt in eigener Zustandigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die fur die Gemeinde keine grundsatzliche Bedeutung

haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Artikel 37 Absatz 1 Satz 1

Nr. 1 GO)

2. die den Gemeinden durch em Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes über-
tragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschliel?lich des
Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevolkerung, soweit nicht für haushalts- o -

der personalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zustandig st (Artikel 37 Absatz 1 Satz
1 Nr. 2 GO)

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer
Lander geheim zu halten sind (Artikel 37 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GO)

4. die ihm vom Stadtrat nach Artikel 37 Absatz 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten

5. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschafte (Artikel 37 Absatz 3 GO), soweit
diese nicht ohne Nachteil für die Stadt, die Aligemeinheit oder für die Beteiligten aufge-

schoben werden konnen, bis der Stadtrat oder der zustandige Ausschuss zur Beschluss-
fassung zusammentritt

6. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbststandiger Kommunalunterneh -

men des Offentlichen Rechts (Artikel 90 Absatz 3 Satz 2 GO)

7. die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Artikel 93 Absatz 1 GO),

wobei ihm diese Aufgabe ausdrücklich zur selbststandigen Wahrnehmung (Artikel 37 Ab-
satz 2 Satz 1 GO) übertragen wird.

(2) Zu den Aufgaben des Oberbürgermeisters gehoren auch:

1. in Personal, Sozial- und Versorgungsangelegenheiten der Gemeindebediensteten insbe-
sondere:

a) der Volizug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften
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b) die Genehrnigung von Nebentatigkeiten, soweit diese genehmigungspflichtig sind, mit

der MaRgabe, hieruber dem Haupt und Personalausschuss einmal jährlich Bericht zu

erstatten

2. in ailgerneinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

Angelegenheiten des ubertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem Stadtrat oder

einem Ausschuss vorbehalten sind ( 7, 10ff), insbesondere Staatsangehorigkeits- und

Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesundheits- und Veteri-

närwesen, öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich

3. in Grundstucksangelegenheiten:

a) Verfugungen uber unbewegliches Vermogen oder Rechten daran, insbesondere

Pfandfreigaben von Teilflächen eines Grundstücks, das mit einer Auflassungsvormer-

kung, einem Grundpfandrecht oder einer Dienstbarkeit zugunsten der Stadt belastet

1st

b) Erklarungen uber dingliche Rechte, insbesondere Rangrucktrittserklarungen und Lö-

schungsbewilligungen

c) Erklarungen uber dingliche Rechte als Grundstuckseigentumer, insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Belastung von Erbbaurechten an Grundstucken der Stadt, z. B.

Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechtes, Rangrucktritt mit Rechten des Grund-

stuckseigentumers, Abgabe von Stillhalteerklarungen gegenuber Glaubigern

4. in Angelegenheiten des Baurechts:

a) Vollzug der Baugesetze, soweit nicht der Stadtrat oder Ausschuss für Planung, Bauen

und Digitalisierung zustandig sind, insbesondere Entscheidung über Baugesuche, die

städtebaulich nicht bedeutsam sind oder im Wesentlichen einem rechtskraftigen Be-

bauungsplan oder einem gültigen Vorbescheid entsprechen

b) Entscheidungen über die Stellplatzablose in einfach gelagerten Fallen

(3) 1Soweit es sich bei den Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 nicht urn laufende Ange-

legenheiten (Artikel 37 Absatz 1 Satz 1 GO) handelt, werden diese dern Oberbürger-

meister gemaF3 Artikel 37 Absatz 2 GO zur selbststandigen Erledigung Obertragen. 2Dies
gilt jedoch nicht für solche Angelegenheiten oder MaFlnahmen, die nach Artikel 32 Ab-

satz 2 GO nicht auf beschlieFlende Ausschüsse übertragen werden konnen.

(4) 1Dern Oberbürgermeister stehen zur Erfüllung seiner Aufgaben die Gemeindebediens-

teten zur Seite, denen durch Organisations- bzw. Geschaftsverteilungsplan die Arbeits-

gebiete zugewiesen werden. 2Er kann ihnen in diesem Rahmen schriftlich Aufgaben und

auch das Zeichnungsrecht übertragen.
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§ 18 Vertretung der Stadt nach auIen

(1) Die Befugnis des Oberburgermeisters zur Vertretung der Stadt nach au1en bei der Ab-

gabe von rechtserheblichen Erkiarungen (Artikel 38 Absatz 1 GO) beschränkt sich auf
den Volizug der einschlagigen Beschlusse des Stadtrats und der beschIie1enden Aus-

schusse, soweit der Oberburgermeister nicht gema1 § 10 und 15 if zum selbststandi-
gen Handein befugt ist.

(2) Der Oberburgermeister kann im Rahmen seiner Vertretungsbefugnis unter Beachtung

des Artikel 39 Absatz 2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der Gemeinde

erteilen.

§ 19. Abhalten von BUrgerversammiungen

(1) 1Der Oberburgermeister beruft mindestens einmal jährlich, aufVerlangen des Stadtrats
auch ofter, eine BUrgerversammlung em (Artikel 18 Absatz 1 GO). 2Den Vorsitz in der
Versammlung führt der Oberburgermeister oder em von ihm besteilter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindeburgern nach Artikel 18 Absatz 2 GO1° beruft der OberbUrger-

meister daruber hinaus eine weitere Burgerversammlung em, die innerhaib von drei Mo-

naten nach Eingang des Antrags bei der Gemeinde stattzufinden hat.

§ 20. Befugnisse des OberbUrgermeisters auferhaIb der Gemeindeordnung

Die Befugnisse des OberbUrgermeisters, die aulerhalb der Gemeindeordnurig gesetzlich fest-

gelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, Aufnahme von Nottesta-
menten usw.), bleiben unberuhrt.

§ 21. Weitere Burgermeister und Burgermeisterinnen, weiterer Stellvertreter, Aufgaben

(1) 1DerOberburgermeisterwird rn Fall seinerVerhinderung vorrangig von derzweiten Bur-

germeisterin und, wenn diese ebenfalls verhindert ist, vom dritten Burgermeister vertre -

ten (Artikel 39 Absatz 1 Satz 1 GO). 21m Ubrigen durch das Stadtratsmitglied, das dem

Stadtrat am Iangsten11 angehort. 3Der Oberburgermeister kann sich unabhängig von den

vorstehenden Regelungen rn Einzelfall unter Beachtung des Artikel 39 Absatz 1 Satz 2

GO auch durch weitere Stadtratsmitglieder vertreten lassen.

(2) Der Stellvertreter übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und geschaftsord-

nungsma1igen Befugnisse des Oberburgermeisters aus.

_

2 GQIuteI: ,,Eine BiJrgerversamm/ung muss innerhalb van drei Monaten stattfinden, wenn das von (...) mehr a/s
iooao Einwahnern van mindestens 2,5 V. H. der Gemeindeburger unterAngabe der Tagesordnun9 schriftlich beantragt wird; (...) Die
Tagesordnung darfnurgemeind/iche Ange/egenheiten zum Gegenstand /iaben. Die Sdtze 1 und 2 ge/ten entsprechendfür Gemeinde-
teile, die bei /nkrafttreten dieses Gesetzes noch selbstOndige Gemeinden waren, (...); die Tagesordnungspunkte sal/en sic/i var a//em

aufden Gemeindeteil oder 5tadtbezirk beziehen. Die Einberufung einer Burgerversamm/ung nach den Satzen s und3 kann nur einmal
jdhr/ich beantragt werden."

) Unterbrochene Zeiträume der Angehorigkeit zum Stadtrat werden zusammengezahit.
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(3) Em Fall der Verhinderung !iegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsachlichen
oder rechtlichen Grunden, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorlau-

figer Dienstenthebung oder personlicher Beteiligung ( 34) nicht in der Lage ist, ihr Amt
auszuuben.

B. Der Geschäftsgang

I. Ailgemeines

§ 22. Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) 1Stadtrat und Oberburgermeister sorgen fur den ordnungsgemaRen Gang der Ge-
schäfte, insbesondere fur den Volizug der gesetzlichen Vorschriften im eigenen und im

ubertragenen Wirkungskreis und fur die Durchfuhrung der gesetzmaaigen Anordnungen

und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen Einrichtungen

(Artikel 56 Absatz 2, Artikel 59 Absatz 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwohner an den Stadtrat (Artikel 56 Absatz
3 GO) werden durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem
zustandigen besch!ieRenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zustandig-

keitsbereich des Oberburgermeisters fallen, erledigt dieser in eigener Zustandigkeit; in

bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er den Stadtrat.

§ 23. Sitzungen, Beschlussfahigkeit

(1) 1Der Stadtrat beschlielt in Sitzungen (Artikel 47 Absatz 1 GO). 2Eine Beschlussfassung
durch mündliche Befragung auaerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist aus-
geschlossen.

(2) Der Stadtrat ist beschlussfahig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemaa geladen sind
und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Artikel 47 Absatz 2

GO).

(3) 1Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfahigkeit in einer früheren Sitzung infolge einer
nicht ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung Uber
denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne RUcksicht auf die Zahl der
Erschienenen beschlussfahig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung
hingewiesen werden (Artikel 47 Absatz 3 GO).

§ 23a. Teilnahme mittels kombinierter Ton -Bild-Ubertragung

(1) Stimmberechtigte Mitglieder des Stadtrats bzw. ihre Vertreter kOnnen an Sitzungen des
Stadtrates und seiner Ausschusse mittels kombinierter Ton-Bild-Ubertragung teilneh-
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men (Art. 47a GO). Voraussetzung für die Teilnahme an den Sitzungen mittels kombi-
nierter Ton-Bild-Ubertragung 1st die Unterzeichnung der Belehrung über die Teilnahme
an Hybridsitzungen.

(2) Mitgiieder des Stadtrats, die mittels kombinierter Ton -Biid-Ubertragung an einer Sitzung

teilnehmen wollen, müssen dies dem Oberburgermeister nach Zugang der Ladung spa-

testens bis zum Ablauf des dritten Tages var der Sitzung mitteilen. Die Anzeige soil über
die Fraktionsvorsitzenden gesammelt mit der Meldung von Vertretungsfallen und Abwe-
senheiten (soweit bekannt) schriftlich oder elektronisch an folgende E-Mail -Adresse:
vorIagenstadt-traunstein.de erfolgen.

(3) Der Verantwortungsbereich der Stadt beschränkt sich auf die Bereitstellung der Plattform
zur Zuschaitung mittels kombinierter Ton-Bild-Ubertragung. 1st entweder mindestens em
Mitglied des Stadtrats zugeschaltet oder bestatigt em Test, dass eine Zuschaltmoglich-

keit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Mitglieds

des Stadtrats nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Iiegt (Art. 47a Abs. 4 Satz 5 GO).

(4) Elne Bildunterbrechung durch zugeschaltete Mitglieder des Stadtrats ist auch bei vo-
rubergehendem Verlassen des Platzes untersagt (Art. 47a Abs. 3 Satz 1 GO).

(5) Bei den zugeschalteten Mitgliedern des Stadtrates erfolgt die Abstimmung mundlich
nach namentlichem Aufruf durch den Vorsitzenden.

(6) Bei Zuschaltung mittels kombinierter Ton-Bild-Ubertragung zu elner nichtOffentlichen Sit-

zung haben die zugeschalteten Mitgliedern des Stadtrates dafur Sorge zu tragen, dass
die Ubertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen wird
(Art. 47a Abs. 5 GO).

(7) Eine Teilnahme mittels kombinierter Ton -Bild-Ubertragung ist ausgeschlossen bei

a) Wah ten (Art. 47a Abs. 1 Satz 6 GO) oder

b) wenn das Gremium zum zweiten Mat zur Verhandlung uber denselben Gegenstand

zusammengerufen wird.12

§ 24. Offentliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind offentlich, soweit nicht Rucksichten auf das Wohl der
Ailgemeinheit oder auf berechtigte Anspruche Einzelner entgegenstehen (Artikel 52 Ab-

satz 2 GO).

(2) 1Die offentlichen Sitzungen des Stadtrats sind ailgemein zuganglich, soweit der für Zu-
horer bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahi von

12VgI. 23 Abs. 3.
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Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedurfen der Zustimmung des
Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hin-
sichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Gemeindebediens-
teten und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulassig.

§ 25. Nichtöffentliche Sitzungen

(1) 11n nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt:

a) Personalangelegenheiten in EinzelfäUen,
b) Rechtsgeschafte in Grundstucksangelegenheiten,

c) Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis ( 35 SGB 1; 30 AO) Un-

terliegen.

2Auaerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:

a) Angelegenheiten des ubertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffentliche Behand -

lung im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfugt ist,

b) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder
nach der Natur der Sache erforderlich ist, insbesondere bei Vertragsverhandlungen,

oder wenn Geschäftsgeheimnisse beruhrt sein konnen.

(2) 1Zu nichtOffentlichen Sitzungen konnen im Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem
Stadtrat nicht angehOren, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Be -

handlung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sol-

len zur Verschwiegenheit nach § I Absatz 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet wer-

den.

(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlusse gibt der Oberbürgermeister der
Offentlichkeit bekannt, sobald die Grunde für die Geheimhaltung weggefallen sind (Arti-

kel 52 Absatz 3 GO).

II. Sitzungen, Ein!adung, Anträge

§ 26. Einberufung, Ort und Uhrzeit der Sitzungen

(1) Der Oberbürgermeister beruft die Stadtratssitzungen em, wenn die Geschaftslage es
erfordert oder wenn em Viertel der Stadtratsmitglieder13 es schriftlich unter Bezeichnung

des Beratungsgegenstandes beantragt (Artikel 46 Absatz 2 Sätze 2 und 3 GO).

(2) Nach Beginn der Wahizeit und im Fall des Artikel 46 Absatz 2 Satz 3 GO14 beruft er die
Stadtratssitzung so rechtzeitig em, dass die Sitzung spatestens am 14. Tag nach Beginn

3) 8 Mitgtieder des Stadtrates.
Attike Absatz5atziOJautet: ,Der Gemeinderat ist auch unverzOglich einzuberufen, wenn es em Viertel der ehrenamt/i-

chen Gememnderatsmitgliederschrift/ich unterBezeichnung des Beratungsgegenstands verfangt.
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der Wahizeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihrn stattfinden kann (Artikel 46

Absatz 2 Satz 4 GO).

(3) 1Die Sitzungen beginnen in der Regel urn 16:30 Uhr. 2Diese finden in der Regel im Gro-

1en Sitzungssaal des Rathauses statt. 3Der Oberburgerrneister kann Abweichungen von
Satz 1 und 2 bestirnrnen. 4Ortstermine sollen grundsatzlich unmittelbar var, aber aufer-
haib der eigentlichen Sitzung des Stadtrates stattfinden; auf Ort und Zeit des Ortsterrnins
st in der Einladung zur Sitzung jedach hinzuweisen.

§ 27. Tagesordnung

(1) 1Der OberbUrgerrneister setzt die Tagesordnung fest und entscheidet zunachst weiche

Beratungsgegenstande in nichtoffentlicher Sitzung zu behandein sind. 2Die Tagesord-

nung kann in dringenden Fallen bis spatestens zum Ablauf des dritten Tages var der
Sitzung erganzt werden.

(2) 11n derTagesordnung sind die Beratungsgegenstande einzeln und inhaitlich konkretisiert
zu benennen, darnit es den Stadtratsmitgliedern errnoglicht wird, sich auf die Behand -

lung derjeweiligen Gegenstande vorzubereiten. 2Nicht erledigte Tagesordnungspunkte

sind in der nächsten Sitzung vorrangig zu behandeln.

(3) 1Die Tagesordnung fur Offentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit
der Sitzung spatestens arn dritten Tag var der Sitzung ortsUblich bekannt zu rnachen
(Artikel 52 Absatz 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht be-

kannt gernacht.

(4) Den ortlichen Medien sail die Tagesordnung jeder offentlichen Sitzung rechtzeitig rnitge-

teilt werden.

§ 28. Einladung, Form und Frist

(1) Die Stadtratsrnitgliederwerden rnit ihrern Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen
eingeladen, indern der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf em in einem tech -

nisch individuell gegen Zugriffe Dritter geschutzten Bereich (Ratsinforrnationssystem)

eingestelltes und abrufbares Dakurnent rnitgeteilt werden.

(2) Die Tagesardnung geht zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 rn elektronischen Briefkas-

ten des Ernpfangers oder bei seinem Provider abrufbar eingegangen und ublicher-
weise rnit der Kenntnisnahrne zu rechnen ist.

(3) 1Der Tagesardnung sallen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen und
Plane, beigefugt werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der
Vertraulichkeit sawie des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterla-
gen werden grundsatzlich nur elektranisch irn Ratsinfarmatianssystem im Sinne van
Absatz 1 zur Verfugung gestellt.
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(4) 1Die Ladungsfrist betragt funf Tage; sie kann in dringenden Fallen auf drei Tage ver-
kürzt werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der
Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 29. Sachanträge, Form und Frist

(1) 1Sachantrage, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich an den
Oberburgermeister oder elektronisch an folgende eMail-Adresse vorlaqenstadt-

traunstein.de zu richten und ausreichend zu begrunden. 2Soweit em Antrag mit Ausga-

ben verbunden ist, die rn Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soil er einen De-

ckungsvorschlag enthalten. 3Bei elektronischer Ubermittlung sind Geheimhaltungsinte-

ressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwurdige Daten sind in verschlUsselter
Form zu übermitteln. 4Antrage sollen spatestens zwei Wochen vor der Sitzung einge-

reicht werden.

(2) 1Rechtzeitig eingegangene Sachantrage von Stadtratsmitgliedern setzt der Oberburger-
meister mOglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung, falls dies nicht mogiich

ist, auf die unmittelbar drauf folgende Sitzung. 215t dies ebenfalls nicht moglich, sind
Sachantrage in jedem Fall innerhalb von drei Monaten auf die Tagesordnung einer Stadt-
ratssitzung zu setzen. 3Eine materielle Vorprufung findet nicht statt.

(3) Nach der in Absatz 1 Satz 4 bestimmten Frist eingehende bzw. während der Sitzung

gesteilte Sachantrage können nachtraglich in die Tagesordnung aufgenommen werden,
wenn

a) die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt
oder

b) sämtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung

widerspricht.

(4) Antrage zur Geschaftsordnung oder einfache Antrage, z. B. Nichtbefassungsantrage,
Zuruckziehung eines Antrags, Anderungsantrage u. a., können auch während der Sit-

zung und ohne Beachtung der Form gesteilt werden.

§ 30. Anträge zur Geschaftsordnung

(1) Antrage zur Geschaftsordnung sind insbesondere Antrage auf:

- Erganzung der Tagesordnung ( 29 Absatz 3)
- Vertag ung bzw. Absetzung eines Tagesordnungspunktes
- Anderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte ( 32 Absatz 1 Satz 2)
- Behandlung eines Tagesordnungspunktes in öffentlicher I nichtöffentlicher Sitzung

( 32 Absatz 2)
- Schiuss der Beratung I der Rednerliste, nach Eintritt in die Beratung eines Tagesord-

nungspunktes
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- Beschrankung der Redezeit bei einem einzelnen Tagesardnungspunkt oder Teilen

hiervon

Verzicht auf den Vartrag aus Sitzungsvarlagen ( 32 Absatz 3, Satz 2)
- namentliche Abstimmung ( 35 Absatz 5 Satz 1)
- Sonstige Regelungen betreffend den laufenden Geschäftsgang

(2) 1Antrage zur Geschaftsordnung können var und wahrend der Beratung eines jeden Ta-

gesordnungspunktes bis zur Abstimmung jederzeit gestellt werden. 2Uber Antrage zur
Geschaftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache selbst findet insa-

weit nicht statt.

(3) Weitere Regelungen zu Antragen zur Geschaftsordnung finden sich in § 29 Absatz 4,

32 Absatz 1 Satz 2, 33 Absatz 2 Satz 5, 35 Absatz 1.

III. Sitzungsverlauf

§ 31. Eraffnung der Sitzung, Genehmigung der Niederschrift

(1) 1Der Varsitzende eroffnet die Sitzung. 2Er stelit die ardnungsgemaae Ladung, die Anwe-

senheit der Mitglieder sawie die Beschlussfahigkeit des Stadtrats fest und erkundigt sich

nach Einwanden gegen die Tagesardnung.

(2) 1Die Niederschrift uber die varausgegangene Sitzung wird den Mitglieder des Stadtrates

mit der Ladung zuganglich gemacht. 2Am Ende der Sitzung steilt der Stadtrat durch Be-

schiuss die Genehmigung der Niederschrift gemal Artikel 54 Absatz 2 GO fest.

§ 32. Eintritt in die Tagesordnung

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der festgelegten Reihenfalge behan-

delt. 2Die Reihenfalge kann auf Antrag zur Geschaftsardnung ( 30) hin, mittels Be-

schiuss geandert werden.

(2) 1Sall em Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden ( 25), sa

wird daruber varweg unter Ausschluss der Offentlichkeit beraten und entschieden (Arti-

kel 52 Absatz 2 Satz 2 GO). 2Wird van varnherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung

eingeladen, gilt die Behandlung in nichtoffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und saweit

nicht der Stadtrat anders entscheidet.

(3) Der Varsitzende oder eine van ihm mit der Berichterstattung beauftragte Persan trägt

den Sachverhalt der einzelnen Tagesardnungspunkte var und erläutert ihn, saweit nicht

auf die Beschlussvarlagen verwiesen wird.

(4) Zu Tagesardnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt warden sind, ist der Be-

schluss des Ausschusses bekannt zu geben.
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(5) 1Soweit erforderlich, kOnnen auf Anordnung des Vorsitzenden oder auf Beschluss des

Stadtrats Sachverstandige zugezogen und gutachtlich gehort werden. 2Entsprechendes
gilt für Gemeindebedienstete.

§ 33. Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen,

eröffnet der Vorsitzende die Beratung.

(2) 1Sitzungsteilnehmer durfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen vom Vorsitzenden

erteilt wird. 2Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen.

3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der Vorsitzende uber die Reihenfolge. 4Zu-
hörern kann das Wort nicht erteilt werden.5Bei Wortmeldungen ,,zur Geschaftsordnung"

st das Wort auI?er der Reihe sofort zu erteilen.

(3) 1Die Stadtratsmitglieder sprechen sitzend von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an
den Stadtrat, nicht an die Zuhörer. 2Die Redebeitrage mussen sich auf den jeweiligen

Tagesordnungspunkt beziehen.

(4) Während der Beratung uber einen Antrag sind nur zulassig:

a) Antrage zur Geschaftsordnung ( 30),

b) Zusatz- oder Anderungsanträge oder Antrage auf Zuruckziehung (einfache Antrage)

des zu beratenden Antrags.5

(5) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden ge-

schiossen.

§ 34. Persönliche Beteiligung, Handhabung der Ordnung

(1) Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen mussen, von der Beratung

und Abstimmung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt wegen persOnlicher Betei-
ligung ausgeschlossen zu sein - insbesondere, weil der zu fassende Beschluss ihm

selbst, einem Angehorigen (iSd. Artikel 20 Absatz 5 BayVwVfG16) oder einer von ihm

5) Für Sachantrage gilt 29.
6) AWkei2o Absatz g.aayVwVfG autel: Angehörige (...) sind:
i.der Ver/obte,
2. der Ehegatte oder der Lebenspartner rn Sinn des Lebenspartnerschaftsgesetzes (Lebenspartner),

. Verwandte und Verschwagerte gerader Linie,
. Geschwister,
. Kinder der Geschwister,

6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister des Ehegatten sowie Lebenspartner der Geschwister und Gesc/iwister des Lebenspart-
ners,

. Geschwister der F/tern,
8. Personen, die durch em auf /angere Dauer ange/egtes Pf/egeverha/tnis rnit haus/icher Gerneinschaft wie F/tern und Kind rniteinander
verbunden sind (Pf/egee/tern und Pf/egekinder).
Angehorige sind die aufgefuhrten Personen (...) ouch dann, wenn
i. in den Ed//en der Nurnrnern 2, 3 und 6 die die Beziehung begnindende Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht rnehr besteht,
2. in den Ed//en der Nurnrnern 3 bis 7 die Verwandtschoft oder Schwdgerschaft durch Annahrne a/s Kind er/oschen ist,
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vertretenen naturlichen oder juristischen Person oder sonstigen Vereinigung moglicher-

weise einen wirtschaftlichen oder ideellen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen

kann (Artikel 49 Absatz 1 GO) - haben dies zu Beginn der Sitzung, spatestens vor Beginn

der Beratung des Tagesordnungspunktes dem Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen
und während der Beratung und Abstimmung den Platz am Beratungstisch, bei nichtOf-
fentlicher Sitzung den Raum zu verlassen.

(2) 1Sitzungstei!nehmer, die gegen die Regelungen des § 33 Absatz 2 und 3 versto1en, ruft
der Vorsitzende zur Ordnung und macht sie auf den Versto1 aufmerksam. 2Bei weiteren
Verstö1en kann ihnen der Vorsitzende das Wart entziehen.

(3) 1Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich storen, kann der Vorsit-
zende mit Zustimmung des Stadtrats von der Sitzung ausschlieRen. 2Uber den Aus-
schluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Artikel 53 Absatz 2 GO).

(4) 1Zuhorer, welche die Ordnung der Sitzung stOren, konnen vom Vorsitzenden aus dem
Sitzungssaal gewiesen werden (Artikel 53 Absatz 1 GO). 2Kommen sie dem nicht nach,

kann er sie entfernen lassen (Artikel 53 Absatz 1 GO).

(5) 1DerVorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oderaufheben, falls Ruhe und Ordnung
im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestelit werden konnen. 2Eine unter-

brochene Sitzung ist spatestens am nächsten Tag fortzufuhren; einer neuerlichen Einla -

dung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die
Sitzung unterbrochen wurde. 4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung be-

kannt.

§ 35. Abstimmung

(1) 1Nach DurchfUhrung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags zur Geschäftsord-
nung auf ,,Schluss der Beratung" schlie1t der Vorsitzende die Beratung und Iässt uber

den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfa-
higkeit ( 23 Absatz 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Antrage zur Abstimmung, so wird uber sie in der nachstehenden Rei-
henfolge abgestimmt:

a) Antrage zur Geschaftsordnung

b) weitergehende Antrage; das sind die Antrage, die voraussichtlich einen grofleren

Aufwand erfordern oder einschneidendere MalThahmen zum Gegenstand haben
c) fruher gestellte Antrage var später gesteliten, sofern der spatere Antrag nicht unter

a) oder b) fällt

. im Fall der Nummer 8 die Fdusliclie Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander
verbunden sind.

Seite 27 von 31 FINAL zur US - NEUE GeschO Traunstein 2023 - 2026.docx



(3) 1Grundsätzlich wird uberjeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Uber einzelne Teile eines

Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der Vorsitzende
eine Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soil der Antrag bzw. Beschlussvorschlag verlesen werden. 2Der
Vorsitzende formuliert die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit ,,ja" oder

,,nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge ,,ja" - ,,nein" ab-
gestimmt.

(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Antrag zur
Geschaftsordnung hin durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Ab-

stimmenden gefasst, soweit nicht rn Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben

ist. 2Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme enthalten (Artikel 48 Absatz 1 Satz
2 GO).3Bei Stimmengleichheit 1st der Antrag abgelehnt (Artikel 51 Absatz 1 GO); wird

dadurch em ausnahmsweise negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht

die Beschlussfassung über das Gegenteil.

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstim-
mungsergebnis 1st unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist fest-
zustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist.

(7) 1Uber einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die
Beratung und Abstimmung nur dann nochmals aufgenommen werden, wenn sämtliche
Mitglieder, die an der Abstimmung zuvor teilgenommen haben, anwesend und mit der
Wiederholung einverstanden sind. 21n einer spateren Sitzung kann, soweit gesetzlich

nichts Anderes vorgesehen, em bereits zur Abstimmung gebrachter Beratungsgegen -

stand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen oder neue
gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemaf

auf die Tagesordnung gesetzt wurde.

§ 36. Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen Rechts-
vorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Artikel 51 Absatz 3 GO, soweit in ande-
ren Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist, Artikel 51 Absatz 4 GO.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig
sind insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Na -

men des Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen o-

der ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können.

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 21st mm -

destens die Hälfte der abgegebenen Stim men ungultig, ist die Wahl zu wiederholen. 31st
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte
der abgegebenen gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern
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mit den hochsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahigang mehr als zwei Be -

werber die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahi wiederhoft. 5Haben mehrere Be-

werber die gleiche zweithOchste Stimmenzahl, entscheidet das Los daruber, wer von
ihnen in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet
gleichfalls das Los.

§ 37. Anfragen und Wünsche

1Nach Erledigung der Offentlichen Tagesordnung ist in jeder ordentlichen Sitzung des Stadtra-
tes den Mitgliedern Gelegenheit zu geben, Anfragen und Wunsche an den Vorsitzenden uber
solche Gegenstande zu richten, die in die Zustandigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der
Tagesordnung stehen. 2Fur Sachantrage gilt § 29. 3Anfragen, die nicht sofort beantwortet wer-

den können, sind durch die Verwaltung schriftlich zu erledigen. 4Eine Aussprache findet nicht
statt.

§ 38. Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen und Wunsche schIie1t der Vor-
sitzende die Sitzung.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 39. Form und Inhalt

(1) 1Uber die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich
nach Artikel 54 Absatz 1 GO1 richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach offent-

lichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten gefuhrt. 4Niederschriften sind jahr-

gangsweise zu binden.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift konnen Tonaufnahmen gefertigt wer-

den. 2Der Tontrager ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu Ioschen
und dan Aufenstehenden nicht zuganglich gemacht werden.

(3) 1lst em Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der
Niederschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Nie-
derschrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Artikel 54 Absatz 1 Satz 3 GO).

(4) 1 Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und vom
Stadtrat zu genehmigen (Artikel 54 Absatz 2 GO). 2Neben der Niederschrift werden An -

wesenheitslisten geführt. 3Die Genehmigung erfolgt gem. § 31 Absatz 2.

17) lautel: Die Verl-iandlungen des Gemeinderats s/nd niederzuschre/ben. Die N/edersc/i rift muss Tag und Ort
der Sitzung, die Namen der anwesenden Geme/nderatsmitg//eder und die der abwesenden unter Angabe ihres Abwesenheitsgrundes,
die beliande/ten Gegenstdnde, die Besch/dsse und das Abstimmungsergebnis ersehen Lassen. (..)
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§ 40. Einsichtnahme und Abschriften

(1) In die Niederschriften uber öffentliche Sitzungen konnen alle Gemeindeburger Einsicht
nehmen; dasselbe gilt fur auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes
oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gemeindegebiet (Artikel 54 Absatz 3 Satz
2 GO).

(2) 1Stadtratsmitglieder kOnnen jederzeit die Niederschriften uber öffentliche und nichtöffent-
liche Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlusse erteilen lassen (Artikel 54 Absatz 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlussen,

die in nichtoffentlicher Sitzung gefasst wurden, kOnnen sie verlangen, wenn die GrUnde
für die Geheimhaltung weggefallen sind (Artikel 52 Absatz 3 i.V.m. Artikel 54 Absatz 3
Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über Offentliche Sitzungen können den Stadtratsmitgliedern im Ratsin-
formationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2GIeiches gilt für Beschlüsse, die in

nichtOffentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe fur die Geheimhaltung weg-
gefallen sind.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten konnen die Stadtratsmitgliederjederzeit die Be-

richte über die Prüfungen einsehen (Artikel 102 Absatz 4 GO); Abschriften werden nicht

erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 41. Anwendbare Bestimmungen

(1) 1Für den Geschaftsgang derAusschüsse gelten die § 22 bis 40 sinngemall. 2Stadtrats-
mitglieder, die einem Ausschuss nicht angehoren, erhalten die Ladungen zu den Sitzun-
gen nebst Tagesordnung nachrichtlich.

(2) 1MitgIieder des Stadtrats kOnnen in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht ange-
hören, nur als Zuhörer anwesend sein. 2Berät em Ausschuss über den Antrag eines
Stadtratsmitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehort, so gibt der Ausschuss ihm
Gelegenheit, semen Antrag zu erläutern. 3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und nicht-
affentliche Sitzungen.

C. Schlussbestimmungen

§ 42. Bekanntmachungen

Für Bekanntmachungen und Offentliche Zustellungen gelten die Bestimmungen des §15 der
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts.
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§ 43. Anderung der Geschäftsordnung

Vorstehende Geschaftsordnung kann durch den Stadtrat geandert werden.

§ 44. Verteilung der Geschaftsordnung

1Jedes Mitglied des Stadtrats erhalt em Exemplar der Geschaftsordnung. 21m Ubrigen liegt die
Geschaftsordnung zur ailgemeinen Einsicht in der Verwaltung der Gemeinde auf.

§ 45. n-Kraft-Treten

1Diese Geschaftsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Marz 2024 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die
Geschaftsordnung yam 8. Mai 2020 auller Kraft.

Traunstein, den 2. Februar 2024

1e reisstadt Traunstein

rbUrgermeister
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